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Entwicklungen beim Elterngeld und ElterngeldPlus

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Das Elterngeld ist seit dem 1. Januar 2007 in Kraft. Die Leistung für die Kin-
dererziehungszeit ist an das Gehalt gekoppelt. Ziel des Elterngeldes ist es, Vä-
ter mehr in die Erziehungsarbeit einzubinden und Alleinerziehende sowie Ge-
ringverdienerinnen und Geringverdiener zu unterstützen.

Doch seit der Änderung des Elterngeldes 2011 wird dieses auf Transferleistun-
gen, wie z. B. Hartz IV, angerechnet. Zudem ist der Mindestbetrag beim El-
terngeld, den Eltern ohne oder mit geringem Einkommen erhalten, seit der 
Einführung des Elterngeldes 2007 nicht erhöht worden. Er liegt seither unver-
ändert bei 300 Euro und beim Elterngeld Plus bei 150 Euro im Monat. In die-
ser Zeit haben sich jedoch die Preise für Verbraucherinnen und Verbraucher in 
Deutschland erheblich erhöht (vgl. die Antwort der Bundesregierung auf die 
Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 19/21519). Eltern mit geringem 
oder ohne Einkommen werden somit nach Ansicht der Fragestellerinnen und 
Fragesteller beim Elterngeldbezug benachteiligt.

Zwar nehmen immer mehr Väter ihren Anspruch auf Elterngeld wahr. Ihre ge-
plante Bezugsdauer von Elterngeld liegt allerdings mit durchschnittlich 
3,7 Monaten deutlich unter der von Frauen, die durchschnittlich 14,5 Monate 
anstreben. 72 Prozent der Männer nehmen sogar nur die Mindestbezugsdauer 
von zwei Monaten in Anspruch (vgl. https://www.destatis.de/DE/Presse/Press
emitteilungen/Zahl-der-Woche/2021/PD21_19_p002.html). Somit sind die 
zwei Ziele des Elterngeldes – partnerschaftliche Aufteilung der Erziehungsar-
beit und finanzielle Stabilisierung von Familien – nach Ansicht der Fragestel-
ler nicht erreicht.

 1. Wie viele Personen haben das Elterngeld im Jahr 2020 und 2021 in An-
spruch genommen (bitte nach Jahren, Quartalen, Geschlecht, Bundeslän-
dern, bundesweit sowie Bezugsdauer und Anzahl der Kinder aufschlüs-
seln)?

Der Anlage 1 „Frage 1“ ist die Anzahl der Leistungsbeziehenden nach Ge-
schlecht, Bundesländern, Landkreisen, kreisfreien Städten, Bezugsdauer und 
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Anzahl der Kinder im Haushalt zu entnehmen. Die Tabelle enthält Daten zum 
Elterngeld für das Jahr 2020 und das erste Quartal 2021.

Anzahl der Beziehenden in Deutschland in den Jahren 2020 und 2021 
(1. Quartal):

Jahr
2020 1. Quartal 2021

Beziehende
Insgesamt 
(Frauen und 
Männer)

1.861.158 981.630

Weiblich 1.398.858 847.622
Männlich 462.300 134.008

Bezugsdauer
Insgesamt 
(Frauen und 
Männer)

11,8 Monate 10,9 Monate

Weiblich 14,5 Monate 13,7 Monate
Männlich 3,7 Monate 3,4 Monate

 2. Wie hoch war der Anteil der Frauen (in Prozent), die Elterngeld in Höhe 
von 300 Euro, 300 bis 500 Euro, 500 bis 750 Euro, 750 bis 1 000 Euro, 
1 000 bis 1 250 Euro, 1 250 bis 1 500 Euro, 1 500 bis 1 800 Euro, mehr 
als 1 800 Euro im Jahr 2020 und 2021 erhalten haben (bitte nach Jahren, 
Quartalen, Bundesländern sowie bundesweit aufschlüsseln)?

 3. Wie hoch war der Anteil der Männer (in Prozent), die Elterngeld in Höhe 
von 300 Euro, 300 bis 500 Euro, 500 bis 750 Euro, 750 bis 1 000 Euro, 
1 000 bis 1 250 Euro, 1 250 bis 1 500 Euro, 1 500 bis 1 800 Euro, mehr 
als 1 800 Euro im Jahr 2020 und 2021 erhalten haben (bitte nach Jahren, 
Quartalen, Bundesländern sowie bundesweit aufschlüsseln)?

Die Fragen 2 und 3 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
Der Anlage 2 „Frage 2_3“ ist die Höhe des durchschnittlichen monatlichen An-
spruchs im Bezugszeitraum nach Geschlecht zu entnehmen. Die Tabelle enthält 
die angefragten Daten nach Bundesländern sowie bundesweit aufgeschlüsselt 
zu den Bezugsjahren 2020 bis zum ersten Quartal 2021.

 4. Bei wie vielen Frauen und Männern wurden als Berechnungsgrundlage 
für das Elterngeld Leistungen aus dem Arbeitslosengeld I genutzt (bitte 
nach Jahren ab 2011, Quartalen, Bundesländern sowie bundesweit auf-
schlüsseln)?

Der Berechnung des Elterngeldes wird allein steuerpflichtiges Einkommen aus 
Erwerbstätigkeit zu Grunde gelegt. Steuerfreie Einkommensersatzleitungen wie 
das Arbeitslosengeld I werden daher nicht in die Berechnung des Elterngeldes 
einbezogen.
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 5. Wie hoch war der Anteil der Frauen bzw. Männer (in Prozent), die El-
terngeld nicht als Lohnersatzleistung, sondern auf der Basis des Minde-
stelterngeldes von 300 Euro (plus eventuelle Zuschläge wie den Ge-
schwisterbonus bzw. Mehrlingsbonus) im Jahr 2020 erhalten haben (bitte 
nach Bundesländern und bundesweit aufschlüsseln)?

Der Anlage 3 „Frage 5_12“ ist der Anteil der Elterngeldbeziehenden nach Ge-
schlecht, die Elterngeld auf Basis des Mindestbetrages erhalten, zu entnehmen.

 6. Wie viele Frauen und Männer, die das Mindestelterngeld erhalten, befan-
den sich vorher im Hartz-IV-Bezug (bitte nach Jahren ab 2011, Quarta-
len, Bundesländern sowie bundesweit aufschlüsseln)?

Die Statistik über das Elterngeld kann nur Daten zu den gesetzlich vorgegebe-
nen Merkmalen liefern. Der Bezug von Hartz IV-Leistungen gehört nicht zu 
den gesetzlich vorgegebenen Merkmalen. Daher können auch keine Aussagen 
darüber getroffen werden, wie viele Frauen und Männer, die das Mindesteltern-
geld erhalten, sich vorher im Hartz IV-Bezug befanden.

 7. Wie hat sich die durchschnittliche Bezugsdauer von Vätern beim Eltern-
geld und ElterngeldPlus seit 2007 entwickelt (bitte in Monaten angeben 
und nach Jahren, Elterngeld bzw. ElterngeldPlus und Bundesländern so-
wie bundesweit aufschlüsseln)?

 8. Wie hat sich die durchschnittliche Bezugsdauer von Müttern beim El-
terngeld und ElterngeldPlus seit 2007 entwickelt (bitte in Monaten ange-
ben und nach Jahren, Elterngeld bzw. ElterngeldPlus und Bundesländern 
sowie bundesweit aufschlüsseln)?

Die Fragen 7 und 8 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
Der Anlage 4 „Fragen 7_8“ ist die durchschnittliche Bezugsdauer von Vätern 
beim Elterngeld und Elterngeld Plus zu entnehmen. In der aktuellen Form bie-
tet die Statistik über die (laufenden) Leistungsbezüge Daten ab dem Berichts-
jahr 2015. Da Elterngeld Plus für ab dem 1. Juli 2015 geborene Kinder einge-
führt wurde, erfolgt die Aufstellung ab dem Jahr 2015.

 9. Wie hat sich der Anteil der Männer, die Elterngeld und ElterngeldPlus in 
Anspruch nehmen, an allen anspruchsberechtigten Männern seit 2007 
entwickelt (bitte nach Jahren, bundesweit sowie Bundesländern auf-
schlüsseln)?

10. Wie hat sich der Anteil der Frauen, die Elterngeld und ElterngeldPlus in 
Anspruch nehmen, an allen anspruchsberechtigten Frauen seit 2007 ent-
wickelt (bitte nach Jahren, bundesweit sowie Bundesländern aufschlüs-
seln)?

Die Fragen 9 und 10 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Der Anlage 5 „Fragen 9_10“ ist der Anteil der Frauen und Männer, die Eltern-
geld und Elterngeld Plus in Anspruch nehmen, zu entnehmen. Die Anzahl aller 
anspruchsberechtigten Personen insgesamt liegt nicht vor, da in der Elterngeld-
statistik nur Personen erfasst werden, die Elterngeld tatsächlich beansprucht ha-
ben. Da Elterngeld Plus für ab dem 1. Juli 2015 geborene Kinder eingeführt 
wurde, erfolgt die Aufstellung ab dem Jahr 2015.
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11. Wie hat sich seit 2007 der Anteil der Männer an allen Elterngeldbezieh-
enden Männern entwickelt, die lediglich zwei Monate Elterngeld in An-
spruch nehmen (bitte nach Jahren, bundesweit sowie Bundesländern auf-
schlüsseln)?

Der Anlage 6 „Frage 11“ ist der Anteil der Männer an allen elterngeldbeziehen-
den Männern, die lediglich zwei Monate Elterngeld in Anspruch nehmen, zu 
entnehmen.
In der aktuellen Form bietet die Statistik über die (laufenden) Leistungsbezüge 
Daten erst ab dem Berichtsjahr 2015.

12. Wie hoch war der Anteil der Frauen bzw. Männer (in Prozent), die den 
Mindestbetrag des ElterngeldPlus von 150 Euro (plus eventuelle Zu-
schläge wie den Geschwisterbonus bzw. Mehrlingsbonus) im Jahr 2020 
erhalten haben (bitte nach Bundesländern sowie bundesweit aufschlüs-
seln)?

Der Anlage 3 „Frage 5_12“ ist der Anteil der Elterngeldbeziehenden nach Ge-
schlecht, die Elterngeld auf Basis des Mindestbetrages im Elterngeld Plus er-
halten, zu entnehmen.

13. Wie viele Eltern haben 2020 den Partnerschaftsbonus beim Elterngeld-
Plus in Anspruch genommen (bitte nach Geschlecht, Bundesländern so-
wie bundesweit aufschlüsseln)?

Der Anlage 7 „Frage 13“ ist die Anzahl der Eltern, die im Jahr 2020 den Part-
nerschaftsbonus beim Elterngeld Plus in Anspruch genommen haben, nach Ge-
schlecht und Bundesländern, zu entnehmen.

14. Wie hoch müsste unter Berücksichtigung der Entwicklung des Verbrau-
cherpreisindex der letzten Jahre das Mindestelterngeld ausfallen, das seit 
dem 1. Januar 2007 300 Euro beträgt?

15. Wie hoch müsste unter Berücksichtigung der Entwicklung des Verbrau-
cherpreisindex der letzten Jahre der Höchstbetrag des Elterngeldes aus-
fallen, das seit dem 1. Januar 2007 1 800 Euro beträgt?

16. Wie hoch müsste unter Berücksichtigung der Entwicklung des Verbrau-
cherpreisindex der letzten Jahre der Mindestsatz beim ElterngeldPlus 
ausfallen, das seit dem 1. Januar 2015 150 Euro beträgt?

Die Fragen 14 bis 16 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Der allgemeine Verbraucherpreisindex ist von 2007 bis 2020 um 18,1 Prozent 
gestiegen (Statistisches Bundesamt). Im Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
ist keine Dynamisierung im Sinne einer Anpassung der Elterngeldhöhe an den 
allgemeinen Verbraucherindex vorgesehen. Familien mit geringem Einkommen 
werden im Elterngeld durch die Geringverdienerkomponente besonders unter-
stützt.
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